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• Allgemein 
 

 Koordinierung und Steuerung aller den ELER betreffenden Belange 
 Ansprechpartner der Kommission und des ERH – Prüfungen !!! 
 Sicherstellung der EU-konformen Verwendung der ELER-Mittel im Land 

 

• Bewilligung von Anträgen 
 

 Festlegung der Verfahren für Eingang, Erfassung und Bearbeitung von Anträgen 
 Festlegung des Kontroll- und Sanktionssystems nach EU-Vorgaben 

 
• Auszahlung der Zuwendung an den Begünstigten 

 
• Beantragung der Erstattung von geleisteten Ausgaben bei der EU 
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Antragsteller Bewilligungsbehörde 

Antrag auf Förderung 
• Prüfung des Antrages auf 

Förderfähigkeit 
• Auswahlverfahren 

Zuwendungsbescheid 
• Beginn und Durchführung 

der Maßnahme 

• Prüfung der Anträge 
• Auszahlung 

Ggf. Vor-Ort-Kontrolle 

• Beginn der Zweckbindung 

Schlusszahlungsantrag 

Zahlungsanträge 

• Abschluss des Vorhabens 
• Prüfung der Anträge 

Ex-post Kontrolle 

• Auszahlung 



 Gemäß Zuwendungsbescheid Einreichung nur förderfähiger Ausgaben im 
Zahlungsantrag und Kennzeichnung dieser 

 

 Einhaltung der Vergabebestimmungen 
 Wahl des richtigen Vergabeverfahrens durch Nettogesamtauftragswert (künstliche 

Splittung!) – öffentliche Auftragsvergabe 
 Auswahl des nach Vergaberecht richtigen Wettbewerbers 
 Nachvollziehbare und umfassende Dokumentation der Vergabe 
 Einhaltung von Fristen 
 Interessenkonflikte 
 Dokumentation und ggf. Begründung bei Nachträgen 
 Beachtung der Grundsätze des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union auch bei Vergaben freiberuflicher Leistungen unterhalb der EU-Schwelle: 
Nichtdiskriminierung – Gleichbehandlung – Transparenz  
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Was ist zu beachten, um Kürzungen/Sanktionen zu 
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 Einhaltung und Beachtung von Auflagen 
 Publizitätsvorschriften 
 Förderprogrammspezifische Auflagen aus dem Zuwendungsbescheid 
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Wann wird gekürzt/sanktioniert 
 
1. Bei Einreichung nicht förderfähiger Ausgaben im Zahlungsantrag 

 Abweichung eingereicht zu festgestellt < 10% = KÜRZUNG 
 Abweichung eingereicht zu festgestellt > 10% = KÜRZUNG und SANKTION 

 

2. Nicht Einhaltung von Vergabebestimmungen 
 KÜRZUNG entsprechend der Leitlinien der Kommission = 5-100% der mit der Leistung 

verbundenen Ausgaben 
 

3. Nicht Einhaltung von Auflagen 
 Kürzung von = 3 - 100%  
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Alle Beträge aus Kürzungen und Sanktionen 
werden zusätzlich von der Zuwendung abgezogen 
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Möser 

Osterburg 


